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Redaktion

Eckdaten für Beiträge und Inserate 

Gelieferte Beiträge und Inserate 

Damit wir im Bäriswiler eine hohe Datenqualität 
und einen termingerechten Versand gewährleisten 
können, bitten wir Sie, Ihre Beiträge und Inserate 
wie folgt einzureichen: 

Artikel, welche am Computer erstellt worden sind: 

– Per Mail an c.friedli@baeriswil.ch  

– USB-Stick an die Gemeindeverwaltung 

Fügen Sie Fotos nicht in ein Word-Dokument ein. 
Vermerken Sie, wo Sie das Foto platziert haben 
möchten und liefern Sie uns die Fotos separat 
per Mail oder auf einem Datenträger.  

Inserate 

Willkommen sind Inserate als QuarkXPress-, Illu -
strator-, CorelDraw-, InDesign-, Word- oder Pdf- 
Da   tei auf einem Datenträger (USB-Stick) oder per 
Mail mit der Angabe der gewünschten Grösse. Bil -
der, Logos oder Illustrationen sind nach Mög lich -
keit als JPG-, Tif- oder Eps-Datei zu übermitteln.  

Bilder bzw. Fotos 

Bitte liefern Sie Ihre digitalen Fotos mit guter Auf -
lösung, wenn möglich als JPG-, Tif- oder Eps-Datei. 
Vom Internet heruntergeladene Bilder haben mei-
stens eine niedrige Auflösung von 72 dpi und sind 
daher nicht zum Druck geeignet. 

Redaktionsstatut 

1.  Das Mitteilungsblatt «bäriswiler» steht aus-
schliesslich Behörden, Vereinen, Organisa tio -
nen, Firmen und Personen (ausser gebühren- 
pflichtige Inserate), die in der Gemeinde Bäris wil 
niedergelassen sind, zur Verfügung. Es werden 
nur Beiträge veröffentlicht, die einen Bezug zu 
unserer Region haben und im allgemeinen In -
ter esse sind.  

2. Zur Annahme von Beiträgen und Inseraten be -
steht seitens der Redaktion keine Verpflich tung. 
Insbesondere müssen Kürzungen und Rück -
 stel  lungen von Artikeln vorbehalten bleiben. 

3. Es werden nur mit vollem Namen unter zeich ne -
 te Artikel angenommen. Für deren Inhalt über -
nimmt die unterzeichnende Person die Ver ant- 
 wortung. Berichte mit anstössigem oder ehr-
verletzendem Inhalt werden nicht publiziert.  

4. Bei Beiträgen, die mit Fotos versehen sind, ist 
die Zustimmung der abgebildeten erkennba-
ren Personen nötig. Es ist Sache der Organi sa -
tion, die den Beitrag einreicht, bei den betroffe-
nen Personen diese Zustimmung einzuholen. 
Wenn Sie Beiträge mit Fotos einreichen, gehen 
wir davon aus, dass Sie die betroffenen Per so -
nen informiert haben und diese ihr Ein ver -
ständ nis zur Veröffentlichung erteilt haben. 

5.  Artikel von Firmen mit kommerziellen Werbe -
aus sagen sind kostenpflichtig gemäss Inser -
tions preisen.  

6. Die gültigen Insertionspreise werden im  
«bäris wiler» veröffentlicht. 

7. Redaktions- und Inseratenschluss sind ver -
bind lich. Später eintreffende Texte müssen für 
die jeweilige Nummer nicht mehr berücksichtigt 
werden. 

Der «bäriswiler» wird im Auftrag des Gemeinderates herausgegeben.  
Die Redaktion wird von Carl-Luca Friedli ausgeführt.  

Die Redaktion nimmt die Beiträge entgegen und steht bei Fragen und Anregungen gerne zur Verfügung: 
Gemeindeverwaltung, Hubelweg 10, 3323 Bäriswil 
c.friedli@baeriswil.ch
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Ferienzeit als Miliz-Feuerwehrmann 

Ich wurde angefragt, ob ich als neuer Feuer wehr -
kommandant ein Vorwort für diese Ausgabe des 
Bäriswilers erstellen würde. 

Natürlich habe ich zugesagt. Es ist eine grossarti-
ge Gelegenheit um das Thema Feuerwehr und die 
vielseitigen Tätigkeiten, welche sie beinhaltet, der 
Bevölkerung näherbringen zu können. 

Ich habe mir vorgenommen, den Text während den 
Sommerferien aufzusetzen. Nun ist die Ferienzeit 
schon bald vorbei und ich bin mir nicht mehr si -
cher, ob ich die Wichtigkeit der Feuerwehrarbeit 
un serer Bevölkerung wirklich noch näherbringen 
muss.  

Während diesen Ferien wüteten in Rhodos verhee -
rende Waldbrände, wobei ganze Dörfer und 
Hotelanlagen zerstört wurden. Vor der niederlän-
dischen Küste brannte ein Frachter mit mehreren 
tausend Autos an Bord. Aber auch bei uns in der 
Schweiz, in La Chaux-de-Fonds, gab es ein sehr 
heftiges Unwetterereignis. Gebäude und Infra struk -
turen wurden zerstört, Kräne stürzten um und ein 
Mensch verlor sein Leben.  

Als Feuerwehrmann beschäftigen mich solche Er -
eig  nisse. Ich denke an die Feuerwehrleute, welche 
im Einsatz stehen und zum Schutz von Men schen, 
Tieren und der Umwelt an ihre Grenzen gehen.  

In der heutigen Zeit kann man solche Ereignisse, 
nahezu in Echtzeit, in den digitalen Medien mit-
verfolgen. Die Bevölkerung war noch nie so gut in -
formiert wie heute. Ich muss also die Wichtigkeit 
der Feuerwehrarbeit nicht mehr hervorheben, 
denn es wird viel über die Arbeit der Blaulicht -
organisationen berichtet.  

Ich mache mir jeweils Gedanken, wie die Feuer -
wehren in der Schweiz solche Einsätze bewälti-
gen würden. Einen brennenden Autofrachter wird 
es bei uns wohl nie geben. Aber was, wenn ein 
Lastwagentransport mit mehreren Elektroautos zu 
brennen anfängt? Im schlimmsten Fall in einem 
Tun nel oder in einer Tiefgarage? Ein solches Ereig -
nis könnte auch uns betreffen. Auch wir wurden, 
in letzter Zeit, mit Vegetationsbränden und Un -
wettern konfrontiert. 

Bei einem Ereignis, in unserem Einsatzgebiet, sind 
wir als zuständige Ortsfeuerwehr in der Lage erste 

Massnahmen einzuleiten und umzusetzen. Wir 
arbeiten bei jedem Einsatz nach unserem ständi-
gen Auftrag: 

1.   Sichern Eigene Sicherheit geht vor. 
      Sichern von Menschen und Tieren. 

2.  Retten Mit allen zu Verfügung stehenden 
Mitteln müssen Menschen und 
Tie re aus der Gefahrenzone ge -
bracht werden. 

3.  Halten Eskalation verhindern – Ereignis 
begrenzen und Lage stabilisieren. 

4.  Schützen Intaktes vor Schaden bewahren 
und Folgeschäden verhindern. 

5.  Bewältigen Ereignisbewältigung mit allen zu 
Verfügung stehenden Mitteln. 

 
Die Feuerwehr Region Hindelbank ist zuständig für 
die rund 3900 Einwohner der Gemeinden Bäris wil 
und Hindelbank. Zurzeit leisten 50 Angehörige der 
Feuerwehr aktiven Dienst. Zusätzlich unterstützen 
uns 12 Jugendliche als Angehörige der Ju gend -
feuerwehr und 3 Samariter als Feuerwehr sanität. 

Ich werde immer wieder mit der Meinung konfron-
tiert, dass die Feuerwehren professionalisiert wer-
den sollten. Eine noch höhere Professionali sie rung 
der Feuerwehrarbeit ist nur durch mehr Zeit auf -
wand möglich, was eine hauptberufliche Feuer -
wehr tätigkeit bedeutet. Im Kanton Bern gibt es 2 
Berufsfeuerwehren (Bern und Biel). Die restlichen 

Einsatzübung in der ARA Moossee, April 2023
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147 Feuerwehrorganisation sind im Milizsystem 
or ganisiert. Übrigens sind auch die Berufs feuer -
wehren auf zusätzliche Milizorganisationen ange-
wiesen. Gerade bei Unwettern oder Grossbränden 
sind die personellen Ressourcen der Berufs feuer -
wehren schnell ausgeschöpft. 

Als Milizfeuerwehr stehen wir Tag und Nacht für 
Feuer-, Elementar- und andere Schadens ereig nis -
se bereit. Innerhalb unseres Corps können wir auf 
ein breites Spektrum von Wissen und Fähig kei ten 
aus den hauptberuflichen Tätigkeiten zu rück grei -
fen. Das ist ein grosser Vorteil im Übungs dienst und 
auch im Einsatz. Ich bin stolz auf unsere Mi liz  feuer -
wehren in der Schweiz. Eine grosse gesellschaftli-
che Anerkennung für geleistete Miliztätig keit ist 
ein wichtiger Schritt zur Erhöhung der Be teili -
gungsbereitschaft. – Nicht nur in der Feuerwehr. 

Reto Portner 
Kommandant Feuerwehr Region Hindelbank 
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Werbung

 
 

Sagi 2 • 3324 Hindelbank 
034 411 70 00 

www.spielmann-elektro.ch 
info@spielmann-elektro.ch 

 
� Haushaltsgeräte � 
� Projektierung � 
� Installationen � 
� Beleuchtung � 
� Smart Home � 
� Multimedia � 
� Carwash � 

 
24-Stunden-Service 

Wir bringen  
Farbe  

in Ihr Leben

Hofer Malerei-Gipserei AG 
Bernstrasse 10, 3324 Hindelbank 
Telefon 034 411 23 46  
www.hofer-malerei.ch

+ –
x

Dorfstrasse 30, 3324 Hindelbank 
Tel. 034 411 22 51, www.keelundmeyer.ch
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Gemeindebehörden

 
 

Nachkredite 
Der Gemeinderat hat folgende Nachkredite be -
schlos sen: 
• CHF 5‘000.00 für die Aus- und Weiterbildung  
• CHF 3‘700.00 für Verbrauchsmaterial Abfall ent -

sorgung (Säcke) 

Kreditabrechnung Ersatz Abfalleimer  
ganzes Gemeindegebiet 
Der Gemeinderat hat am 18. Oktober 2021 einen 
Verpflichtungskredit von CHF 13‘000.00 für den 
Er satz der Abfalleimer auf dem gesamten Ge -
meinde gebiet gesprochen. Die Kreditabrechnung 
mit einer Unterschreitung von CHF 1‘592.50 wurde 
genehmigt. 

Kreditabrechnung Spielplatz Schulhaus 
Der Gemeinderat hat am 18. Dezember 2021 ei nen 
Verpflichtungskredit von CHF 60‘000.00 für den 
Ersatz und die Neugestaltung des Spiel platzes 
beim Schulhaus gesprochen. Die Kredit ab rech -
nung mit einer Unterschreitung von CHF 5‘137.65 
wurde genehmigt. 

Wasserentnahme aus öffentlichen Brunnen 
Sinn und Zweck von Brunnenanlagen im öffent-
lichen Raum war, der Bevölkerung Zugang zu sau-
berem Wasser zu geben. Da heutzutage jedes 
Haus über einen Wasseranschluss verfügt, ist der 
eigentliche Zweck der Brunnen in Vergessenheit 
geraten. Der Gemeinderat Bäriswil hat beschlos-
sen, dass das im Brunnen befindliche Wasser von 
allen ohne Einschränkung entnommen werden 
darf. Das Anschliessen von Schläuchen am 
Wasserhahn ist jedoch verboten. Öffentlich sind 
die folgenden Brunnen: 
– Feuerwehrmagazin 
– Schulhaus 
– Gemeindehaus 
– Dorfstrasse 6 

Papier- und Kartonsammlung 
Papier und Karton, welches lose oder in Papier -
säcken an den Strassenrand gestellt wird, wird 
vom Kehrichtwagen nicht mitgenommen. D.h. es 
bleibt liegen. Es ist Sache des Verursachers das 
Altpapier bzw. Karton wegzuräumen.   

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:  
Karton und Papier müssen gebündelt deponiert 
werden. Eine getrennte Bereitstellung ist nicht 
notwendig. 

A  In die Papier- und Kartonsammlung gehören: 
Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte, Schreib pa -
pier, reine Kartonabfälle, Wellkarton, Eier karton, 
Früchte- und Gemüsekarton 

K  Nicht in die Papier- und Kartonsammlung ge -
hören: 
Beschichtetes Papier, Holzwolle, Milchbeutel, 
Plas tikteile, beschichtete Kartonverpackungen, 
Plastik, Styropor, Waschmittelboxen 

Jagd 2023 
Die Jagd dauert im Kanton Bern vom 2. August bis 
am 28. Februar. Die intensivste Jagdphase ist im 
Oktober und November, wenn am Montag, Mitt -
woch und Samstag auch Rehe gejagt werden dürfen. 

Während den Jagdtagen sind Hunde an der Leine 
zu führen. Für Spazierende empfiehlt sich eine 
auffällige Bekleidung. 

Äpfel zum selber Pflücken 
Der Gemeinde gehören auf dem Schulhaus- und 
Gemeindehausareal mehrere Apfelbäume. Von 
den Äpfeln wird jeweils nur ein kleiner Teil verwer-
tet, der Rest landet auf dem Kompost. Sofern je -
mand aus der Bevölkerung Interesse an den 
Früchten hat, verschenken wir diese. Sie können 
die Äpfel gerne direkt pflücken oder aufsammeln. 

Parkieren auf öffentlichen Strassen – 
was sagt das Gesetz? 
Falsch parkierte Fahrzeuge können die Sicherheit 
gefährden und die Durchfahrt für Rettungs diens -
te, Landwirtschaft etc. erschweren oder verhindern. 
Wir rufen Ihnen gerne auszugsweise und gekürzt 
die einschlägigen Gesetzesartikel in Erinnerung: 

Art. 37 SVG Anhalten, Parkieren 
     Fahrzeuge dürfen dort nicht angehalten oder 
aufgestellt werden, wo sie den Verkehr behindern 
oder gefährden könnten. Wo möglich sind sie auf 
Parkplätzen aufzustellen. 

Art. 18 VRV Halten 
2)Das freiwillige Halten ist untersagt: 
a. an unübersichtlichen Stellen, namentlich im Be -

 reich von Kurven und Kuppen; 

Aus dem Gemeinderat…
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b. in Engpässen und neben Hindernissen in der 
Fahrbahn; 

c. auf Einspurstrecken sowie neben Sicherheits -
linien, ununterbrochenen Längslinien und Dop -
pellinien, wenn nicht eine wenigstens 3 m brei-
te Durchfahrt frei bleibt; 

d. auf Strassenverzweigungen sowie vor und nach 
Strassenverzweigungen näher als 5 m von der 
Querfahrbahn; 

e. auf und seitlich angrenzend an Fussgänger -
streifen sowie, wo keine Halteverbotslinie an -
gebracht ist, näher als 5 m vor dem Fussgänger -
streifen auf der Fahrbahn und dem angrenzen-
den Trottoir; 

g. vor Signalen, wenn sie verdeckt würden. 

Art. 19 VRV Parkieren im Allgemeinen 
1) Parkieren ist das Abstellen des Fahrzeuges, das 

nicht bloss dem Ein- und Aussteigenlassen von 
Personen oder dem Güterumschlag dient. 

2)Parkieren ist untersagt: 
a. wo das Halten verboten ist; 
d. auf Radstreifen und auf der Fahrbahn neben 

solchen Streifen; 
g. vor Zufahrten zu fremden Gebäuden oder Grund -

stücken. 
3) In schmalen Strassen dürfen Fahrzeuge nur auf 

einer Seite parkiert werden, wenn sonst die Vor -
beifahrt anderer Fahrzeuge erschwert würde. 

Art. 20 VRV Parkieren in besonderen Fällen 
1) Fahrzeuge ohne die vorgeschriebenen Kontroll -

schilder dürfen nicht auf öffentlichen Strassen 
oder Parkplätzen abgestellt werden; ausgenom -
men sind öffentliche Parkplätze privater Eigen -
tümer, wenn diese das Abstellen gestatten. In 
besonderen Fällen kann die zuständige Behör -
de Ausnahmen bewilligen. 

2)Wer sein Fahrzeug auf öffentlichen Strassen und 
Parkplätzen nachts regelmässig an gleicher 
Stelle parkiert, bedarf einer Bewilligung, sofern 
die zuständige Behörde auf dieses Erfordernis 
nicht verzichtet. 

Art. 41 VRV Fusswege, Trottoirs 
1) Fahrräder dürfen auf dem Trottoir abgestellt wer -

d en, sofern für die Fussgänger ein mindes tens 
1,50 m breiter Raum frei bleibt. 

1 bis) Das Parkieren der anderen Fahrzeuge auf 
dem Trottoir ist untersagt, sofern es Signale 

oder Markierungen nicht ausdrücklich zulas-
sen. Ohne eine solche Signalisation dürfen sie 
auf dem Trottoir nur halten zum Güterumschlag 
oder zum Ein- und Aussteigenlassen von Per -
sonen; für Fussgänger muss stets ein mindes -
tens 1,50 m breiter Raum frei bleiben. Die Lade -
tätigkeit und das Ein- und Aussteigenlassen ist 
ohne Verzug zu beenden. 

2)Muss mit einem Fahrzeug das Trottoir benützt 
werden, so ist der Führer gesonderer Vorsicht 
verpflichtet; er hat ihnen den Vortritt zu lassen.  

3) Längsstreifen für Fussgänger dürfen von Fahr -
zeu gen nur benützt werden, wenn der Fuss -
gängerverkehr nicht behindert wird. 

Anhang 1,        Motorfahrzeugführerinnen und  
OBV                   -führer; Verkehrsregeln im  
                           ruhenden Verkehr 
229.1) Parkieren auf Längsstreifen für Fussgänger 

mit Behinderung des Fussgängerverkehrs 
(Art. 41 Abs. 3 VRV) bis 60 Minuten = CHF 
120.00. 

229.2) Halten auf Längsstreifen für Fussgänger 
mit Behinderung des Fussgängerverkehrs 
(Art. 41 Abs. 3 VRV) = CHF 80.00. 

SVG = Strassenverkehrsgesetz vom 19.12.1958 
VRV = Verkehrsregelnverordnung vom 13.11.1962 
OBV = Ordnungsbussenverordnung vom 04.03.1996 

Briefliche Abstimmung  

Fehlende Unterschriften auf den Ausweiskarten 
Der Wahl- und Abstimmungsausschuss hat bei 
den letzten Abstimmungen vermehrt festgestellt, 
dass bei der brieflichen Stimmabgabe die Stimm -
ausweise nicht unterschrieben sind. Dies führt 
da zu, dass das ganze Stimmcouvert ungültig ist.  

Gemeindebehörden
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Wir bitten alle Stimmberechtigten, die Ausweis -
karte bei der brieflichen Stimmabgabe immer zu 
unter schreiben. Nur so ist die Stimmabgabe gül-
tig. Bei Fragen steht Ihnen die Gemeinde ver wal -
tung Bäriswil gerne zur Verfügung. 

Separates Innencouvert für die Stimmzettel 
Weiter bitten wir alle Stimmberechtigten, die aus-
gefüllten Stimmzettel in das separate Innen cou -
vert zu verpacken und zu verschliessen. Dieses ist 
zusammen mit dem unterschriebenen Stimm aus -
weis in das Antwortcouvert zu legen. So bleibt das 
Stimmgeheimnis beim Öffnen des Materials ge -
wahrt. 

Bitte Briefkasten der Gemeindeverwaltung 
be nützen 
Wir bitten die Stimmberechtigten, für die briefli-
che Stimmabgabe immer den Briefkasten der Ge -
meindeverwaltung zu benutzen. Der gelbe Post -
briefkasten wird nicht immer durch die Gemeinde -
verwaltung geleert. Daher kann es vorkommen, 
dass das Couvert erst nach der Abstimmung bei 
der Gemeinde eintrifft. 

Einbruchschutz  
«Warum gerade bei mir?», fragen sich Geschä dig te 
oft, nachdem ihre Wohnung oder ihr Haus von Ein -
brechern heimgesucht wurde. Sie denken kaum 
daran, dass sich Einbrecher jene Häuser und 
Woh nungen aussuchen, bei denen sie die Risiken 
eines Einbruchs als gering einschätzen. Durch 
richtiges Verhalten und geeignete Massnahmen 
können Sie das Einbruchsrisiko um ein Vielfaches 
verringern. 

Prävention 
Durch richtiges Verhalten können Sie das Ein -
bruchsrisiko vermindern. 
• Abschliessen: Verschliessen Sie Fenster und Tü -

ren immer sorgfältig, bevor Sie Ihr Haus oder 
Ihre Wohnung verlassen.  

• Keine Hinweise auf Abwesenheit: Geben Sie 
Ihre Abwesenheit nicht durch Hinweise oder 
Notizen an der Haustür bekannt. Ein überfüllter 
Briefkasten oder hinweisende Mitteilungen auf 
dem Telefonbeantworter lassen Ihre Abwesen -
heit ebenfalls erkennen.  

• Wertsachen in den Tresor: Verwahren Sie – nicht 
nur bei längerer Abwesenheit – Ihre Wertsachen 
und wichtigen Dokumente im Tresor oder in ei -
nem Kundenschliessfach.  

• Schlüsselverstecke sind oft keine Verstecke: 
Vor sicht mit scheinbar sicheren Schlüssel ver -
stecken. Der Türvorleger, der Milchkasten, der 
Blumentopf usw. sind Verstecke, die Diebe 
rasch finden.  

• Technische Massnahmen: Türen, Fenster und 
Lichtschächte sind oft nur kleine Hindernisse für 
Einbrecher. Informieren Sie sich, wie Sie Ihre pri-
vaten Räumlichkeiten besser vor Einbruch 
schützen können. Die «öffentliche Sicher heits -
beratung» der Kantonspolizei Bern steht für Be -
ratungen vor Ort zur Verfügung. 

Weitere Informationen finden Sie hier:  
www.einbruch.police.be.ch 

Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken 
und Sträuchern entlang von öffentlichen 
Strassen 
Bäume, Sträucher und Anpflanzungen die zu na -
he an der Strasse stehen oder in den Strassen -
raum hineinragen, gefährden die Verkehrsteil neh -
men den, aber auch Kinder und Erwachsene, die 
aus verdeckten Standorten unvermittelt auf die 
Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger Ver -
kehrsgefährdungen schreiben das Strassen ge -
setz und die Strassenverordnung unter anderem 
vor: 

• Einfriedungen, Zäune, Hecken, Sträucher, nicht 
hochstämmige Bäume, landwirtschaftliche Kul -
tu ren und dergleichen bis zu einer Höhe von 
1.20 müssen seitlich mindestens 50 cm Ab -
stand zum Fahrbahnrand einhalten. Sind sie 
höher, so müssen sie um ihre Mehrhöhe zurück -
versetzt sein. 

• Überhängende Äste dürfen nicht in den über der 
Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m 
Höhe hineinragen. 

Gemeindebehörden

Lichtraumprofil
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• Über Geh- und Radwegen muss die Höhe von 
2.50 m freigehalten werden. Bei Radwegen ist 
ausserdem ein seitlicher Abstand von 50 cm 
frei zuhalten. 

• Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht 
beeinträchtigt werden. 

Ausfahrten, Strasseneinmündungen  
(Sicht berme) 
Bei gefährlichen Stellen, insbesondere bei Ein -
mün dungen, Kreuzungen und Grundstücks zu -
fahrten ist ein ausreichender Sichtbereich freizu-
halten. An unübersichtlichen Strassenstellen dür-
fen Einfriedungen und Zäune die Fahrbahn um 
höchstens 60 cm überragen. Für nicht hochstäm-
mige Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftli-
che Kulturen und dergleichen gelten dieselben 
Vorschriften. Der Geltungsbereich erstreckt sich 
auch auf bestehende Pflanzen. 

• Sichtfelder müssen nach dem Strassen bau ge -
setz und den Normen der Schweizerischen 
Strassenfachleute VSS (Norm 640ʼ273) einge-
halten werden. 

Die Strassenanstösser werden ersucht, die Be -
pflanzungen an Strassen, Wegen und Grund -
stückszufahrten gemäss den gesetzlichen 
Bestimmungen zurückzuschneiden.  

Der nächste Häckseldienst findet am 7. und 8. 
November 2023 statt. Anmeldungen nimmt die 
Gemeindeverwaltung bis spätestens 1. No vem -
ber 2023 entgegen. 

Pilzkontrolle 
«Mir göh id Schwümm…» – das Sammeln von 
Pilzen ist wieder aktuell. 

Bitte beachten Sie: 
• Die Pilzkontrollstelle ist vom 3. August 2023 bis 

am 31. Oktober 2023 geöffnet.  
• Für Bäriswilerinnen und Bäriswiler kostet eine 

Kontrolle CHF 5.00. 

• Pro Tag und Person dürfen maximal zwei Kilo -
gramm Pilze gesammelt werden. 

• Es gibt keine Schonfrist mehr.  

Pilzkontrollstelle Burgdorf 
Im Frommguet 
Oberburgstrasse 1, 3400 Burgdorf  
(Zufahrt über Frommguetweg-Wöschhüsliweg) 

Öffnungszeiten und Kontaktpersonen finden Sie 
auf www.baeriswil.ch oder auf www.vapko.ch  

Datenschutz in der Gemeinde 
Die im Rahmen der Jahresrevision vorgenommene 
Prüfung durch die Datenschutzaufsichtsstelle, 
hat ergeben, dass seitens der Behörden und der 
Verwaltung dem Datenschutz die notwendige Auf -
merksamkeit geschenkt wird. Die Be stim mun gen 
der kantonalen und kommunalen Ge setzgebung 
werden eingehalten. Insbesondere wer den keine 
Personendaten an nicht Berechtigte abgegeben 
oder zu kommerziellen Zwecken verkauft. 

Alle Einwohnerinnen und Einwohner haben fol-
gende Rechte in Sachen Datenschutz: 
–Einsichtnahme in das Register der Datensamm -

lungen der Gemeinde. 
–Auskunft über in der Gemeinde geführte persön-

liche Daten und Eingabe von Anträgen für Korrek -
turen 

–Sperren der Personendaten zur Verhinderung 
der Datenbekanntgabe an Private 

Pikettnummer bei Leitungsbruch 
Verdacht auf einen Wasser- 
leitungsbruch besteht, wenn: 
• Ständige Fliessgeräusche  

hörbar sind. 
• Wasseraustritt im Gebäude oder ausserhalb 

eines Gebäudes beobachtet wird. 
• Bei trockenem Wetter die Strasse stellenweise 

feucht ist. 

Beim Verdacht auf einen Wasserleitungsbruch 
bitten wir Sie um eine sofortige Benachrichtigung 
der Gemeindeverwaltung oder der Wasser ver -
bund Grauholz AG (WAGRA). 

Zu Bürozeiten:  
Gemeindeverwaltung Bäriswil (031 850 33 50)  

Ausserhalb der Bürozeiten:  
Wasserverbund Grauholz AG (031 879 13 31).  

Gemeindebehörden

Sträucher und Hecken 
zurückschneiden

Sichtberme

Fahrbahn

Baum- und Sträucherschnitt bei Kurven, Ein -
mündungen und gefährlichen Strassenstellen



Abfallsammelstelle «brings!» 
Münchenbuchsee 
Die Gemeinde Bäriswil ist an die «brings!» Abfall -
sammelstelle in Münchenbuchsee (Bielstrasse 40) 
angeschlossen. Für alle Bäriswiler Privathaus hal -
te sind die Benützungskosten der «brings!» in der 
Abfallgrundgebühr inbegriffen. Ihre persönliche 
brings!-Karte für die Anlieferung ohne Behand -
lungs gebühr können Sie bei der ersten Anlie fe -
rung bei der Sammelstellenbetreuung beziehen. 
Kostenpflichtige Abfälle sind vor Ort zu bezahlen. 

Fundbüro 
– Micro Trottinet / Funddatum: Juni 2019 
– Fitness Uhr / Funddatum: Februar 2022 
– Schlüssel ABUS / November 2022 

Wir bitten die Eigentümer:innen die Fundgegen -
stände bei der Gemeindeverwaltung Bäriswil ab -
zuholen. Besten Dank. 

Meldepflicht für Solaranlagen 
Das Gesetz sieht vor, dass baubewilligungsfreie 
Solaranlagen der zuständigen Behörde zu mel-
den sind. 

Die Meldung der baubewilligungsfreien Solar an -
lagen muss bis spätestens sieben Arbeitstage vor 
Baubeginn, via Plattform eBau, der Gemeinde 
über mittelt werden. 

Für die Verwendung von eBau ist ein BE-Login 
erforderlich. Falls Sie noch über keinen BE Login-
Zugang verfügen, müssen Sie sich zuerst unter 
www.belogin.ch registrieren. 
 
 
 
 

  

Bis zur nächsten Ausgabe des Bäriswilers  
(15. November 2023) können folgende 
Jubilarinnen und Jubilare ihren Geburtstag feiern: 

94. Geburtstag  
Huber-Wegmüller Heidi,  
Alterswohnsitz Urtenen-Schönbühl 

Jordi Kurt, Gabelrütteweg 6 

Glauser Otto, Neumatt 6 

Kilchenmann Paul, Hinterer Hubel 4

 

Stabilisierung AHV (AHV-Reform 21) –
Was ändert? 

Grundsätzliches 
An der Volksabstimmung vom 25. September 2022 
wurde die Stabilisierung der AHV (AHV21) ange-
nommen. Die Änderungen werden ab dem Jahr 
2024 schrittweise umgesetzt. Für die heutigen 
Rentnerinnen und Rentner ändert sich also nichts. 

Mit der Reform wird das Rentenalter der Frauen von 
64 auf 65 Jahre erhöht. Die Rente kann ab dem 
Jahr 2024 neu flexibel, zwischen 63 und 70 Jah ren, 
bezogen werden. Ebenfalls können durch die Wei -
ter arbeit nach dem 65. Altersjahr die Rente verbes -
sert oder Beitragslücken geschlossen werden. Mit 
der Erhöhung der Mehrwertsteuer erhält die AHV 
ausserdem zusätzliche Einnahmen. 

Wie wird das Frauenrentenalter erhöht? 
Der Begriff «Rentenalter» wird ersetzt mit dem Be -
griff «Referenzalter». Das Referenzalter der Frauen 
wird schrittweise um jeweils drei Monate pro Jahr 
erhöht. Die Erhöhung beginnt ein Jahr nach In kraft -
treten der Reform. Frauen mit Jahrgang 1960, die 
im Jahr 2024 64-jährig werden sind nicht von der 
Erhöhung des Referenzalters betroffen. An schlies -
send steigt das Referenzalter der Frauen wie folgt: 

Geburtstage

AHV-Zweigstelle
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0900 57 67 47 (CHF 3.23 / Min.) 
Achtung: Für Prepaid-Mobiltelefone lautet die 
Num   mer 0900 57 67 48. Die Beratungsdienste 
wer  den bei dieser Nummer mit CHF 3.50 / Min. 
ver   rechnet. Die Wartezeit ist bei beiden Linien ge -
bührenfrei.

Medphone Notfallnummer 24 h
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Werbung

Buri & Co 

Gartenbau                 Weiermattweg 5 
Umbauten                 3325 Hettiswil 
Renovationen           buri.paul@bluewin.ch

Tel. 079 311 87 04

BAUGESCHÄFT

  
L+L Bodenbeläge AG 
Gewerbestrasse 10 
3423 Ersigen 
Tel. 031 381 57 47 
 
www.ll-bodenbelaege.ch 

  
L+L Bodenbeläge AG 
 
3324 Hindelbank 
Tel. 034 411 21 86 
 
info@ll-bodenbelaege.ch 

– Linoleum – Teppich – Kork – Parkett – Vinyl – Beschattungen – 

Willkommen bei uns in Ersigen 
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Jahrgang     Rentenalter neu                   Jahr 

1961               64 Jahre und 3 Monate        2025–2026 
1962              64 Jahre und 6 Monate        2026–2027 
1963              64 Jahre und 9 Monate        2027–2028 
1964              65 Jahre                                      2029 

 

Weiterhin gilt, dass die Beitragspflicht bis zum Re -
ferenzalter erfüllt werden muss. Bei den Männern 
bleibt das Referenzalter von 65 Jahren bestehen. 
Ab 2028 gilt dann für Frauen und Männer ein ein-
heitliches Referenzalter von 65 Jahren. Dies gilt 
ebenfalls für das Referenzalter in der beruflichen 
Vor sorge. 

Ausgleichsmassnahmen für die Frauen der 
Übergangsgeneration 
Um die Erhöhung des Referenzalters für Frauen der 
Übergangsgeneration abzufedern, sind Aus -
gleichs  massnahmen vorgesehen. 

• Frauen mit den Jahrgängen 1961 – 1969 erhalten 
einen lebenslänglichen AHV-Zuschlag zur Rente 
(min. CHF 12.00 und max. CHF 160.00), sofern 
die Rente nicht vorbezogen wird. 
–Die Höhe des Zuschlags hängt vom Jahrgang 

und dem durchschnittlichen Jahresein kom -
men ab 

–Der Zuschlag wird bei einer Ehegattenrente 
NICHT plafoniert, sondern nur die Renten selber 

–Der Zuschlag wird bei der Geltendmachung von 
Ergänzungsleistungen nicht eingerechnet. 

• Für Frauen mit den Jahrgängen 1961 – 1969 gel-
ten tiefere Kürzungsansätze bei einem Renten -
vorbezug, abgestuft nach Alter und durchschnitt -
lichem Jahreseinkommen.  

Flexibler Rentenbezug (Frauen und Männer) 
Zwischen dem 63. und 70. Altersjahr kann der Vor -
bezug der Altersrente ganz oder teilweise auf einen 
x-beliebigen Monat erfolgen. Bei einem Aufschub 
der Rente, wird wie bisher ein Aufschubs-Zu schlag 
bezahlt. Frauen der Übergangsgeneration erhalten 
zu diesem Zuschlag auch den Rentenzuschlag 
aus bezahlt. Bei einem Teil-Aufschub wir dieser 
Zuschlag allerdings erst ausbezahlt, wenn die 
gesamte Altersrente bezogen wird. 

Die genauen Kürzungsansätze bei einem Vor be zug 
und die Zuschlagssätze bei einem Aufschub finden 
Sie hier: https://www.akbern.ch/de/AHV-21/ 
Flexibler-Rentenbezug/Flexibler-Rentenbezug.html  
 
Ebenfalls finden Sie auf der Homepage der Aus -
gleichskasse des Kantons Bern Online-Rechner für 
–Die Berechnung Ihres Referenzalters 
–Die Berechnung der Höhe des Zuschlags 
–Die Berechnung der Kürzungsansätzen bei ei -

nem Vorbezug. 

Weiterarbeit nach dem Referenzalter 
Zur Berechnung der Altersrente werden heute die 
AHV-Beiträge bis zum Jahr vor dem Rentenalter 
(Rentenalter = Referenzalter) berücksichtigt. Neu 
können Beiträge über das Referenzalter hinaus für 
die Höhe der Rente relevant sein. 

Vorteile der Weiterführung der 
Erwerbstätigkeit nach dem Referenzalter 
Der heute geltende AHV-Freibetrag von CHF 
1’400.00 pro Monat beziehungsweise CHF 
16’800.00 pro Jahr für weiterarbeitende Alters-
Rentnerinnen/-Rentner wird künftig freiwillig. Die -
ser Freibetrag gilt pro Arbeitgeber. Dadurch können 
nach dem Referenzalter zusätzliche Beiträge be -
zahlt werden. Diese können zu einer Verbes se rung 
der bestehenden Rente führen. Dazu muss eine 
Neuberechnung der Rente erfolgen. 

Wer kann von einer Neuberechnung 
profitieren? 
Insbesondere Frauen und Männer, welche Bei -
trags lücken aufweisen, können ihre Rente durch 
ei ne Weiterarbeit nach dem Referenzalter aufbes-
sern unter Berücksichtigung der bezahlten AHV-
Beiträge in dieser Zeit. Die Verbesserung der Ren -
te gilt nur für bezahlte Beiträge ab dem 1. Januar 
2024 und nur bis zur Höhe der maximalen Alters -
rente. 

Eine Neuberechnung der Rente kann nach Errei -
chen des Referenzalters zwischen 65 und 70 Jah -
ren einmalig erfolgen. Diese Neuberechnung gilt 
nur für die künftige Rente. Anträge sind wegen der 
Übergangsregelungen frühestens ab dem Jahr 
2024 möglich. 
 
 

Gemeindebehörden



Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV und IV 

Grundsätzliches 
Die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV helfen 
dort, wo die Renten und das Einkommen nicht die 
minimalen Lebenskosten decken. Zusammen mit 
der AHV und IV gehören die Ergänzungs leis tun -
gen zum sozialen Fundament unseres Staates. Er -
gänzungsleistungen werden durch die Kantone 
aus gerichtet. Sie bestehen aus zwei Kategorien: 
• jährliche Leistungen, die monatlich ausbezahlt 

werden 
• Vergütung von Krankheits- und Behinderungs -

kosten 

Sie können Ergänzungsleistungen erhalten, 
wenn Sie 
• einen Anspruch auf eine Rente der AHV, der IV, 

nach Vollendung des 18. Altersjahres eine Hilf lo -
senentschädigung der IV oder während min des -
tens sechs Monaten ein Taggeld der IV erhalten 

• nicht mehr als 100’000 Franken (Alleinstehen de) 
oder 200’000 Franken (Ehepaare) Vermögen ha -
ben 

• in der Schweiz Wohnsitz und tatsächlichen Auf -
enthalt haben 

• Bürgerin oder Bürger der Schweiz oder eines 
EU/EFTA-Mitgliedstaates sind, oder 

• als Ausländerin oder Ausländer seit mindestens 
zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz le -
ben. Für Flüchtlinge oder Staatenlose beträgt 
die se Frist fünf Jahre. 

Für die Prüfung, ob das Vermögen die zulässige 
Schwelle übersteigt, werden selbstbewohnte Lie -
gen schaften nicht berücksichtigt.  

Berechnung der Ergänzungsleistungen 
Die jährlichen EL entsprechen der Differenz zwi-
schen den anerkannten Ausgaben und den Ein -
nah men, die angerechnet werden können. Dabei 
ist zu unterscheiden zwischen Personen, die zu 
Hause leben, und Personen, die im Heim oder im 
Spital wohnen. 

Anerkannte Ausgaben 
Folgende Ausgaben werden bei beiden Berech -
nungs arten anerkannt: 
• Berufsauslagen  
• Kosten für den Unterhalt von Gebäuden und 

Hypo thekarzinsen  

• Ein Beitrag für die obligatorische Kranken ver si -
cherung. Dieser entspricht der tatsächlichen 
Prä  mie, jedoch höchstens der kantonalen oder 
regionalen Durchschnittsprämie 

• Beiträge an die AHV, IV und EO 
• Kosten für notwendige familienergänzende Be -

treuung von Kindern bis 10 Jahren 
• geleistete familienrechtliche Unterhalts beiträ ge, 

z. B. Alimente. 

Anerkannte Ausgaben, wenn Sie zu Hause leben 
• Allgemeiner Lebensbedarf, wenn Sie zu Hause 

leben: 

Der allgemeine Lebensbedarf dient zur Deckung 
aller Ausgaben, die nicht gesondert berücksichtigt 
werden (Lebensmittel, Kleider, Steuern usw.). 
• Der jährliche Mietzins und die damit zusam men -

hängenden Nebenkosten einer Wohnung. Woh -
nen Sie in einer Liegenschaft, die Ihnen gehört, 
wird als Mietzins der Mietwert angerechnet. Als 
Nebenkosten werden 3’060 Franken pauschal 
angerechnet.  

Falls eine rollstuhlgängige Wohnung notwendig 
ist, steigt der Höchstbetrag für die Mietzins aus -
gaben um 6’420 Franken. 

Anerkannte Ausgaben, wenn Sie in einem Heim 
leben 
Folgende Ausgaben werden Ihnen anerkannt, 
wenn Sie im Heim oder im Spital leben: 
• Tagestaxe 

Gemeindebehörden
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• Betrag für persönliche Auslagen wie Kauf von 
Kleidern, Produkte für Körperhygiene Steuern 
usw.  

Anrechenbare Einnahmen 
Voll als Einkommen angerechnet werden: 
• Renten der AHV und IV, der Pensionskasse, der 

Militär- oder Unfallversicherung und von auslän-
dischen Sozialversicherungen. 

• Einkünfte aus dem Vermögen wie Zinsen, Miete, 
Untermiete, Pacht oder Nutzniessung 

• der Mietwert der Wohnung 
• familienrechtliche Unterhaltsbeiträge wie Ali -

men te 
• Ersatzeinkünfte wie Taggelder der Kranken kas -

se, der IV, der Arbeitslosenversicherung oder 
der Unfallversicherung 

• wiederkehrende Leistungen von Arbeitgebern 
• Erwerbseinkommen beim Bezug eines IV-Tag -

geldes 
• Einkünfte und Vermögenswerte, auf die verzich-

tet worden ist 
• ein Teil des Vermögens, das bei Alleinstehen -

den 30’000 Franken und bei Ehepaaren 50’000 
Franken übersteigt. 

Zusätzlich werden bei selbstbewohnten Liegen -
schaf ten 112’500 Franken nicht als Vermögen 
berücksichtigt. 

Erwerbseinkommen 
Das Erwerbseinkommen wird teilweise als Ein kom -
 men angerechnet. Vom Erwerbseinkommen der 
rentenbeziehenden Person werden die Be rufs  aus -
lagen, die Sozialversicherungsbeiträge und ein 
Freibetrag von jährlich 1’000 Franken bei Allein -
stehenden und 1’500 Franken bei Ehepaa ren ab -
gezogen. Vom Rest werden zwei Drittel als Ein -
kommen angerechnet. Das Erwerbs einkom men 
des Ehegatten ohne EL-Anspruch wird ohne Ab zug 
eines Freibetrages zu 80% angerechnet. Al len falls 
kommt ein hypothetisches Einkommen zur An -
rechnung. Dies geschieht, wenn bei gewissen Ka -
te gorien von Rentnerinnen und Rentnern (IV oder 
Witwen) oder beim nichterwerbstätigen Ehe -
gatten eine Erwerbstätigkeit erwartet werden darf. 

Antrag und Meldepflicht 
Sie können Ihren Anspruch auf EL bei der zustän-
digen AHV-Zweigstelle geltend machen. Dort kön-
nen Sie auch die amtlichen Formulare für die An -
meldung beziehen.  

Sie müssen der EL-Stelle jede Änderung der per-
sönlichen und jede grössere Änderung der wirt-
schaftlichen Verhältnisse sofort mitteilen. Sie, 
Ihre gesetzliche Vertretung, eine Drittperson oder 
eine Behörde können die Änderungen bekannt 
geben. Wenn Sie solche Änderungen nicht mel-
den oder beim Antrag der EL falsche Angaben 
machen, müssen Sie zu Unrecht bezogene 
Leistungen zurückerstatten. 

Selbsteinschätzung 
Berechnen Sie Ihren Anspruch auf Ergänzungs -
leis tungen schnell und einfach online mit dem EL-
Rechner: www.ahv-iv.ch/r/elrechner 

Auskünfte 
Weitere Informationen zur AHV-Reform 21 und zu 
Ergänzungs leistun gen zur AHV/IV finden Sie hier: 

Informationen, Formulare, Merkblätter 
www.ahv-iv.ch / www.akbern.ch  

Ausgleichskasse des Kantons Bern 

AHV-Zweigstelle Moosseedorf-Bäriswil 
Tel.   031 850 13 12 
 
 
 
 

  

Es wurden folgende Baubewilligungen erteilt: 

von Niederhäusern Daniel, Bäriswil 
Ersatz Ölheizung durch aussen aufgestellte Luft-
Wasser-Wärmepumpe, Kirchweg 2a 

Mungiovi Renate und Calogero, Bäriswil 
Abbruch bestehendes Dachgeschoss, neue 
Aufstockung, vorderer Hubel 14 

Balajew Alexander, Bäriswil 
Einbau Speicherofen, Dorfstrasse 18 

Portner Mario, Bäriswil 
Bau einer vollflächigen Photovoltaikanlage auf 
dem Remisendach, Kirchweg 7c 
 
 

Baukommission

Gemeindebehörden
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Werbung

Benjamin Muster
3052 Zollikofen 3322 Mattstetten

Tel. 031 859 61 45 Natel 079 210 19 38
info@malereimuster.ch

UMBAUTEN – RENOVATIONEN

MALEREIMUSTERMALEREIMUSTER

Druckerei Zürcher AG ·  Hausmattweg 8 ·  3323 Bäriswil
Telefon 031 859 59 88 ·  info@zuercher-ag.ch ·  www.zuercher-ag.chch

Information für die Anwohner:innen im Bereich des Märitareals 
Der Hubelweg bleibt für Motorfahrzeuge ab Höhe 
Feuer  wehrmagazin bis zum Schulhaus während der 
Dauer des Märits gesperrt. 
Die Zufahrt via Feuerwehrmagazin ist Anwoh ner:in nen 
der Liegenschaften Hubelweg 1 – 8, Vorderer Hubel 
sowie Hinterer Hubel gestattet. Die Zufahrt zu den 
Liegenschaften Hubelweg 9 – 32 erfolgt via Schön bühl.  
Danke für Ihr Verständnis. 

Einwohnergemeinde Bäriswil
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Dienstjubiläen 
Schuljahr 2022/23 

40 Jahre 
Eglin Dominik,  
Zyklus 3 

35 Jahre 
Wälti Annemarie,  
Zyklus 2 
Locher Friedrich,  
Zyklus 2 

25 Jahre 
Zbinden Barbara, Zyklus 1 

15 Jahre 
Herrsche Chantal, Zyklus 2 
Kellerhals Lucien, Zyklus 3 
Kohler Miriam, Div. TTG 

10 Jahre 
Businger Monika, Zyklus 1 
Imobersteg Esther, Schulleitung Zyklus 1 
Krebs Therese, Zyklus 1 
Steiner Andrea, Zyklus 1 
Stricker Seraina, Zyklus 2 
Wittwer Binja, Zyklus 2 
 
Herzliche Gratulation den Jubilaren und ein gros-
ses Dankeschön für ihre langjährige Treue und die 
wertvolle Mitarbeit. Für die Zukunft wünschen wir 
gute Gesundheit, viel Freude und Motivation im 
Beruf und freuen uns auf eine weiterhin gute Zu -
sam menarbeit. 
 

Verabschiedungen, Pensionierungen 
Schuljahr 2022/2023 

Pensionierungen 
Collaud Patrick, Psy 
Eichholzer Silvia, EK 
Fibicher Cornelia, Zyklus 2 
Hess Evelyne, Zyklus 2 
Hürlimann Matthias, Zyklus 3 
Imobersteg Esther, Schulleitung Zyklus 1 
Kupferschmid Annelise, BS 
Reber Brigitte, Zyklus 1 
Rothen Maria, Zyklus 2 

Wir danken allen für die wertvolle Mitarbeit sowie 
die langjährige Treue und wünschen ihnen für den 
neuen Lebensabschnitt gute Gesundheit und vie -
le schöne Momente. 

Verabschiedungen 
Anderegg Nadja, Zyklus 1 
Bärtschi Christoph, eU  
Kupferschmid Annelise, BS  
Lehmann Jonathan, Zyklus 2 
Möri Kevin, Zyklus 2 
Moser Tamara, Zyklus 1 
Scheidegger Regula, Tagesschule 
Spiess Ursula, Zyklus 2 
Werlen Monika, Zyklus 1  
Wiediger Doro, Zyklus 3 
Wilhelm Barbara, Zyklus 1 

Wir danken allen für ihr Engagement und die wert-
volle Zusammenarbeit. Für die Zukunft wünschen 
wir alles Gute, Gesundheit und viel Freude im 
neuen Tätigkeitsbereich. 

Für die Schulkommission Schulen-Grauholz 
Marc Herren

Schulen

Kaminfegergeschä�
Buchsifeger GmbH

Tel. 031 869 42 55
www.buchsifeger.ch

– Kaminfegerarbeiten
– Feuerungskontrollen
– Brandschutz
– Energieberatung Zum Glück gibt’s den Buchsifeger
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Hinweis: 
Bitte beachten sie immer auch die 
wöchentlichen Angaben im Anzeiger.  
Fahrdienst: Ursula Salzmann Tel. 076 761 21 13 

Seniorennachmittag 
12. Oktober 2023 

Spielnachmittag (anstelle Lotto)  
mit vorgängigem Mittagessen um 12.00 Uhr 
im Restaurant Brunnen in Bäriswil 

Im Anschluss ans Essen spielen wir altvertraute 
und neue Spiele. 
Sie dürfen auch gerne ihr Lieblingsspiel  
mitbringen. 

Anmeldung für Mittagessen und Fahrdienst  
bis Dienstag 10. Oktober 2023 bei  
Marianne Furer 079 362 68 31 

Hauptversammlung 
2. November 2023  
im Kirchgemeindehaus 

Nach dem geschäftlichen Teil erwartet Sie  
ein Unterhaltungsprogramm mit Zvieri. 

Gemeinsames Mittagessen 
19. Oktober 2023  

12.00 Uhr im Restaurant Vista Seniorenzentrum 
Jurablick (Rest. Krone ist geschlossen)  

Anmeldung bis Dienstag, 17. Oktober,  
034 421 99 78  

Ein Nachmittag mit dem Förster im Wald 
Der Gemeinnützige Verein der Kirchgemeinde Hin -
delbank organisierte einen Nachmittag im Wald 
mit dem Förster Hans Steffen. Trotz Kälte und Re -
gen folgten rund 40 Personen dem Vortrag des 
Försters draussen im Wald.  

Nachmittag im Wald mit dem Revierförster und 
anschliessendem feinem Zvieri 
Die Organisatoren des Gemeinnützigen Vereins 
der Kirchgemeinde Hindelbank, freuten sich über 
die so grosse Anzahl Teilnehmenden am Anlass 
bei der Burger Waldhütte im Bäriswiler Wald. «Ich 
ha be mich sehr darüber gefreut, dass auch Perso -
nen der jüngeren Generation und auch Kinder an 
diesem Anlass teilgenommen haben», freute sich 
die Präsidentin Marianne Furer, «wir waren er -
staunt, dass trotz des kalten und regnerischen Wet -
ters so viele Menschen unserer Einladung gefolgt 
sind.» 

Die Leute folgten den Informationen und Erklärun -
gen des Försters mit regem Interesse und stellten 
zahlreiche Fragen zum Wald und dessen Bewirt -
schaf tung. Bei etlichen Teilnehmenden war be -
reits ein grosses Vorwissen da. Es war offensicht-
lich, dass der Wald den Menschen am Herzen 
liegt. Im Anschluss wärmten sich alle in der war-
men Bäriswiler Burgerwaldhütte auf. Bei einem 
regen Austausch genossen sie ein köstliches Zvie -
ri mit feinen Cervelats vom Grill und selbstge -
backe nen Brötli von Vorstandsmitglied Marianne 
Meyer und einem Glas Apfelschorle oder Mineral.  

Der Nachmittag war kurzweilig und für alle sehr 
interessant. Die Teilnehmenden gingen zufrieden 
mit vollem Magen und viel neuem Wissen über 
den Wald nach Hause.  

Der Gemeinnützige Verein schafft durch seine An -
gebote Begegnungsmöglichkeiten für die Be völ -

Gemeinnütziger Verein

Vereine



ke rung. Durchs Jahr hindurch lädt er zu unter-
schiedlichen Anlässen ein. Seniorinnen und 
Senioren von Bäriswil, Hindelbank und Mötschwil 
aber auch andere Gäste aus der Region sind herz-
lich willkommen.  

Karin Balmer 

Maibummel 2023 
Der Maibummel vom 11. Mai wurde witterungsbe-
dingt auf den 1. Juni verschoben. 

Am Bahnhof Hindelbank trafen sich 15 wander-
freudige Menschen. Wir fuhren mit dem Zug und 
dem Postauto bis nach Frauenkappelen.  

Dem Gäbelbachtäli entgegen hatten wir eine 
schöne Weitsicht, leider zeigte sich die Bergkette 
nur als Silhouette. Der Gäbelbach schlängelt sich 
durchs Täli in vielen sanften Windungen durch 
den Wald, gerade wie es ihm gefällt.  Das Wetter 
war durch Sonne, Schatten, Wasser und Wind 
sehr angenehm und auf dem Wanderweg war es 
leicht zu gehen. Wir marschierten fröhlich und 
zufrieden, durchs Täli es gab viel zu beobachten 
und zu erzählen, alte Bekannte haben sich nach 

längerem wieder einmal gesehen. Wir hatten es 
sehr gut miteinander. In Brünnen genossen wir 
noch ein erfrischendes Getränk und fuhren da -
nach mit dem Zug nach Hindelbank zurück. Wo 
wir uns zufrieden und etwas müde herzlich von-
einander verabschiedeten. 

LOTTO 

Voller Elan und mit viel Vor -
freud hei mir das Lotto vor-
bereitet. D Wätterfrösch hei 
für dä Donnstig Na mit tag 
heftegi Gwitter u Sturm böe 
vorusgseit und es isch tü pig 
heiss gsi. 

Hei sich ächt drum d Lüt us 
em Dorf nid eso use gwagt? 

Trotz allem hei de 25 Per so -
ne, vorwiegend Be woh ner 
vom Jurablick, mit Freud ih ri 
Zahle deckt u de mängisch 
schön nachenand oder grad 
vieli mitenend Lotto grüeft. 

Dank üsne Sponsore us em Dorf hei mir viel Prise 
ds verteile gha. 

Ds Altersheim Jurablick het üs unterstützt mit em 
Mehrzweckraum, em Zvieri u Guetschine für ds 
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Restaurant Vista. Holzers, Bartlomehs, ds Füürio u 
Stalders vo Hettiswil hei Prise für das Lotto gspän-
det. Migros het üs uf Afrag e Ichoufsguetschin 
überlah u Teilnähmer hei fasch usnahmslos e Pris 
mitbracht. 

So het zletscht niemer mit leere Händ hei müesse. 

Die feine Erdbeerquarckschnitte zum Zvieri si guet 
acho u zfride si de alli wider zrügg i ihres Hei. 

Danke allne wo zum guete Glinge vo däm Na mit -
tag bitreit hei. 

«Brätle im Haseschlupf» 
Am dritten August war es wieder soweit. Das tradi-
tionelle «Brätle im Haseschlupf» des gemeinnüt-
zigen Vereins gnv, konnte bei idealen Wetter be -
din gungen stattfinden. Die Vorstandsfrauen Ur sula 
Rufer und Nadia Tschiemer, trafen alle Vorberei -
tungen für diesen gelungenen Anlass. Dabei durf-
ten sie auf die freundliche Unterstützung von Fritz 
Jaggi am Grill zählen. Die Teilnehmenden, fünfund -
zwanzig Personen an der Zahl, brachten ihr selbst -
gewähltes Grillgut und verschieden Beilagen sel-
ber mit. 

Bei anschliessendem Kaffee und Kuchen, der vom 
Vorstand des gnv offeriert wurde, pflegte man das 
gemütliche beisammen sein. Eine Vierergruppe 
klopfte noch einen Jass, bevor man sich am spä-
teren Nachmittag wieder auf den Heimweg mach-
te. Schön war’s! Wir freuen uns auf das nächste 
Mal. 

Vereine
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Für ein gutes Alter  
braucht es das ganze Dorf, deshalb 
suchen wir eine/einen  

Vorstandskollegin/-kollegen  
aus Bäriswil!  

Der Gemeinnützige Verein ist ein politisch 
unabhängiger und konfessionell neutraler 
Verein, der vorwiegend Angebote für ältere 
Menschen in Hindelbank, Bäriswil  
und Mötschwil organisiert und durchführt. 

Deine Aufgaben 
• Führung und Verantwortung tragen im 

Rahmen deines inhaltlichen Ressorts 
• Mitwirken an Informations- und 

Unterhaltungsnachmittagen, Mittagessen, 
Seniorenreise etc. nach Absprache und 
Verfügbarkeit 

• Aktive Teilnahme an den Vorstands -
sitzungen (ca. 10x pro Jahr) 

Dein Profil 
• Du bist eine empathische und 

teamorientierte Persönlichkeit 
• Du bist bereit, Zeit in sinnerfüllte 

Freiwilligenarbeit zu investieren  
• Du hast Verständnis und Einfühlungs -

vermögen für ältere Menschen 

Es erwartet dich 
• Viel Wertschätzung von Seiten  

unserer Mitglieder  
• Insbesondere bei den 

Geburtstagsbesuchen kommst du  
in Kontakt mit interessanten Menschen 
in unserem Dorf 

• Du wirst Teil unseres tollen Vorstandes 

Wir freuen uns, dich kennen zu lernen!  
Oder vielleicht kennen wir uns schon?  

Melde dich doch spontan bei  
Marianne Meyer, Hinterer Hubel 8,  
3323 Bäriswil, Telefon 079 733 64 46, 
info@marianne-meyer.ch 



Informationsveranstaltung «win3» 
(Drei Generationen im Schulzimmer) 
Der gemeinnützige Verein der Kirchgemeinde 
Hindelbank und die Schule Hindelbank luden die 
Seniorinnen und Senioren zu der Informations ver -
anstaltung «win3» in die Aula ein. Eine Schüler Flö -
 ten gruppe machte den Auftakt zu diesem An lass. 
Nach der Begrüssung der Präsidentin des gnv, 
Marianne Furer, stellte die Schulleiterin Christine 
Thomet zwei Lehrpersonen und eine «win3» Hel -
fe rin  vor. Das Projekt «win3» wurde informativ 
und aufschlussreich vorgestellt. 

«Win3» ist ein Angebot von Pro Senectute Kanton 
Bern. Der regelmässige Kontakt zwischen Genera -
tionen soll zu mehr Verständnis für die unter -
schied  lichen Lebensalter führen und aufzeigen, 
dass alle Beteiligten voneinander lernen und sich 
gegenseitig bereichern können. Die freiwillig en -
gagierten älteren Menschen besuchen regelmäs-
sig eine Schulklasse. Es gibt auf allen Stufen der 
Volksschule im Kanton Bern vielseitige Einsatz -
mög lichkeiten. Unterstützung beim Lesen und 

Rech nen sind ebenso gefragt wie Erzählungen aus 
dem eigenen Leben. Für wen ist «win3»? Pen sio -
nier te ab 60 Jahre. Die Aufgaben sind verantwor-
tungsvoll, freiwillig und bereichernd und werden 
nach Möglichkeit wöchentlich gewünscht für min-
destens ein Jahr. Dabei wird ein besonderes Augen -
merk auf Respekt und Achtsamkeit, sowie auf Ver -
traulichkeit und Wertschätzung gelegt. Die an we -
sende «win3»Helferin betont, dass dabei auch 
der Humor nicht fehlen darf. Dies zeigt sich in den 
amüsanten Antworten der befragten Schülerin nen 
und Schüler, sie schätzen die Mithilfe der «win3 
Helferin sehr. 

Die Präsidentin des gnv, Marianne Furer, bedank-
te sich abschliessend bei der Schulleiterin und 
den beteiligten Personen für den informativen An -
lass. Interessierte von «win3» Förderung der Ge -
ne rationenbeziehungen, können sich bei Pro Se -
nectute Kanton Bern, oder bei der Schulleitung 
Schule Hindelbank melden. 

                                    Texte und Fotos: Ursula Salzmann 
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Ihre regionale 
Anbieterin von Internet, 

TV und Mobile
Erhältlich im Quickline Shop Burgdorf, 

Bahnhofstrasse 65, localnet.ch

 
 



22

 

Diana Baumann ist neu im 
Vorstand des Landfrauen -
 vereins Hindelbank 

An der 93. Hautver samm -
lung des Landfrauen vereins 
Hindelbank wird Diana Bau -
mann einstimmig als neues Vorstandsmitglied 
gewählt. Sie ersetzt Barbara Alder, welche nach 
neun Jah ren aus dem Vorstand austritt.  

Die 55 Stimmberechtigen wählen Claudia Bern -
hard (Sekretärin) und Margit Germann Wettstein 
(Beisitzerin/Adventsmärit) für eine weitere Amts -
dauer von vier Jahren wieder.  

Als Ersatz für Barbara Alder, welche nach 9 Jahren 
im Vorstand den Austritt erklärt hat, wird mit ei -
nem grossen Applaus Diana Baumann gewählt. 
Barbara Alder wird für ihr Engagement im Kurs -
team sowie für den schönen Grabschmuck für 
Ver storbene und die gute Zusammenarbeit herz-
lich gedankt und für die Zukunft alles Gute ge -
wünscht. 

Diana Baumann ist Mutter von drei Jungs und 
wohnt auf dem Stutz in Hindelbank. Sie hat Koch 
und Diätkoch gelernt und arbeitete nun Vollzeit 
auf dem Landwirtschaftsbetrieb mit. 
Diana engagiert sich im Vorstand des Landfrauen -
vereins im Kursteam und ist sicher in der Küche 
immer eine grosse Hilfe. Die restlichen Vorstands -
mitglieder freuen sich auf eine gute und konstruk-
tive Zusammenarbeit. Ein Sitz im Vorstand bleibt 

weiter vakant und wird nach Möglichkeit auf die 
HV 2024 wieder besetzt. 

Der Verein blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück 
und zählt 195 Mitglieder.  

Unter landfrauen-hindelbank.ch ist das aktuelle 
Kurs  angebot sowie Informationen zum Verein und 
geplanten Anläs sen aufgeschaltet.  

Landfrauenverein Hindelbank 
Claudia Bernhard, Sekretärin 

 

Landfrauenverein Hindelbank

Vereine

Vorstand Landfrauenverein Hindelbank  
hinten v.l.n.r.: Irene Glanzmann, Ursula Blatter, 
Fabienne Frei, Brigitte Scheidegger, Claudia 
Bern hard 
vorne v.l.n.r.: Diana Baumann, Margit Germann 
Wettstein, Madlen Brechbühl.

Unsere Car-Flotte besteht aus 1 x 54 Plätzer 1 x 50 Plätzer und 1 x 16 Plätzer



Kursprogramm 
2023/2024  
Velotour 
1x pro Monat, geführte  
E-Biketour, ca. 1½ Std.  
Datum ab Donnerstag, 

17. August 2023 
28. September 2023 / 18. April 2024 / 
16. Mai 2024 / 13. Juni 2024 

Treffpunkt nach Vereinbarung 
Kosten keine 

Lismerhöck 
Gemütlicher Lismerhöck im Kirchgemeindehaus 
Datum Jeden ersten Dienstag im Monat 

ab 5. September 2023 
14.00 bis 16.00 Uhr 

Kursort Kirchgemeindehaus Hindelbank 
Kosten keine 

Walkingtour 
1x pro Monat, geführte Walkingtour Dauer ca. 1 Std. 
Datum ab Mittwoch, 6. September 2023 

6. März 2024 / 3. April 2024 / 
1. Mai 2024 / 5. Juni 2024 

Treffpunkt nach Vereinbarung 
Kosten keine 

Fit durch das ganze Jahr 
Wir trainieren mit Atem-, Kraft-, Dehn- und 
Beweglichkeitsübungen unser Wohlbefinden.  
Datum jeden Freitag ab 18. August 2023 

8.30 – 9.45 Uhr 
Kursleitung Judith Vils, Dipl. Physiotherapeutin 
Kursort Feuerwehrmagazin Hindelbank 
Kosten Fr. 12.00 / Stunde 

Kranz mit Eukalyptus 
Wir gestalten einen Kranz, der über lange Zeit das 
Zuhause dekoriert. 
Datum Dienstag,17. Oktober 2023 

19.00 – 22.00 Uhr 
Kursleitung Irma Moser, Kreativstübli Kursort

Kirchgemeindehaus Hindelbank 
Kosten Fr. 78.00 (inkl. Material) 

Winterjassturnier 
Einzelschieber mit 4 Passen  
Tagespreise + Turnier preis. Alle, die gerne jassen, 
sind willkommen. 
Datum/Ort Freitag, 27. Oktober 2023, 19.00 Uhr, KGH 

Freitag, 22. März 2024, 19.00 Uhr, KGH 
Freitag, 20. Jan. 2024, 13.30 Uhr, Bäriswil  

Kosten Fr. 10.00 exkl. Konsumation 

Nähen für den guten Zweck 
«mini Decki» ist ein Projekt, für das in der ganzen 
Schweiz Decken genäht werden, welche an 
geflüchtete Kinder verschenkt werden. 
Datum Samstag, 11. November 2023 

9.00 Uhr, Schluss offen 
Für Zwischenverpflegung wird gesorgt. 

Kursort Kirchgemeindehaus Hindelbank 
Kosten keine 

Gemeinsam guetzelen mit den Landfrauen 
Krauchthal  
Jedes bringt einen Guetzliteig mit. Nach dem Backen 
teilen wir die Guetzli untereinander auf. So hat jedes 
ein gemischtes Weihnachtsguetzlisortiment. 
Datum Freitag, 8. Dezember 2023, 14.00 Uhr 
Kursort Kirchgemeindehaus Hindelbank 
Kosten keine 

Tanzend durch das Jahr 
Im Feuerwehrmagazin Hindelbank. An zwei 
Dienstag abenden pro Monat wird unter Leitung von 
Ingrid Havasy getanzt. 
Einstieg jederzeit möglich. 
Bei Interesse bitte direkt an 079 408 98 73 melden. 

Tapas y pinchos 
Wir kreieren unter fachkundiger Anleitung ver schie de -
ne Tapas. Zum Schluss geniessen wir die Köst lich kei -
ten von unserem selbst zusammen gestellten Buffet. 
Datum Freitag, 8. März 2024, 18.00 – 22.00 Uhr 
Kursleitung Alejandra Keller, la Cuisine de Ale  
Kursort Schulküche Oberstufenzentrum H’bank 
Kosten Fr.115.00 (inkl. Essen und Mineral) 

Betonkurs Mohnblume 
Wir zaubern aus Beton eine schöne 
Gartendekoration. 
Datum Samstag, 8. Juni 2024 

13.30 bis ca.16.30 Uhr 
Kursort Otterbach, Häusernmoos 
Kursleitung Maria Hirsbrunner 
Kosten Fr. 85.00 (inkl. Material und Zvieri) 
 
Anmeldungen bitte bis 3 Wochen vor Kursbeginn an: 
Madlen Brechbühl, Tel. 034 411 05 47 od. 079 329 38 83 
Unter landfrauen-hindelbank.ch finden Sie Infor ma tio -
 nen und Bilder zu den ausgeschriebenen Kursen. Sehr 
gerne können Sie sich auch über unsere Web seite für 
Kurse und Anlässe anmelden. 

Die Kurskosten werden am 1. Kurstag einkassiert. Auch 
Nichtmitglieder sind herzlich willkommen (Kursgeld er -
 höht sich um Fr. 10.00). Bei Verhinderung kann eine Er -
satzperson organisiert werden.  

Das Kursgeld muss in jedem Fall bezahlt werden. 
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Fussballplausch 10. Juni im Jahr 2023 

Am 10. Juni im Jahr 2023 organisierte der Familien -
verein einen Fussballplausch, welcher ein voller 
Erfolg war! Das Wetter spielte perfekt mit und es 
wurde ein fantastischer Tag für alle Beteiligten. Ins -
gesamt gab es fünf Teams bestehend aus Spie -
lern jeden Alters, die sich gegenseitig herausfor-
derten und viel Spass hatten – was natürlich das 
Ziel des Events war. Die Stimmung den ganzen 
Tag über blieb heiter und fröhlich. Nachdem jedes 
Team ihre vier Spiele absolviert hatte, fand eine 
kleine Rangverkündigung statt. Allerdings konnte 
man nicht sagen welche Mannschaft am besten 
abgeschnitten hatte; ALLE haben exzellent ge -
spielt! Deshalb bekam jeder Mitspieler/in zu Recht 
eine Goldmedaille für ihren hervorragenden Ein -
satz verliehen! Das Verpflegungsangebot stiess 
auf grossen Anklang bei allen Teilnehmern/innen 
– sogar Pommes mussten nachbestellt werden! 
Zu sammengefasst: Es war ein großartiger Anlass 
für die ganze Familie, an dem viele schöne Erinne -
rungen geschaffen wurden und sicher wiederholt 
wird in Zukunft. 

Zum Schluss möchten wir noch ein grosses Danke- 
 schön unseren Schiedsrichtern Lorin Grütter & Ste -
 fano Salvi , welche sich für einen fairen Spiel ab lauf 
einsetzten und unserem grossartigen «Pom mes-
Macher» Stefan Siegenthaler aussprechen. Auch 
Dank ihnen, wurde dieser Anlass zum Erfolg. 

Die Autorinnen:  
Andrea Sandra Sauter  

Sarah Siegenthaler 

 
 
 
 

 

Feuerwehrverein Region Hindelbank  
Unser diesjähriger Vereinsausflug vom 1. Juli 2023 
führte uns zum Kompetenzzentrum Schutz und Ret -
tung Bern (früher Berufsfeuerwehr Bern). Schutz 
und Rettung Bern ist eine hochprofessionelle Ein -
heit, die rund um die Uhr für die Sicherheit und den 
Schutz der Stadt Bern und ihrer Bewohnerinnen 
und Bewohner sorgt. Sie betreibt die Notrufzentra -
len 118 und 144 und setzt sich aus rund 300 Berufs- 
und 1000 Milizpersonen zusammen. 

Familienverein Bäriswil

Feuerwehrverein

Vereine

TÖPFERKURSE
FÜR KINDER AB DER 1. KLASSE

HALLOWEEN: GESPENSTER, FLEDERMÄUSE USW.
2 mal 2 Stunden, Kosten: CHF 30.–

Kurs 1  Mittwoch, alle ab 1. Kl.: 18.10., 25.10.
Kurs 2  Freitag, alle ab 1. Kl.:  20.10., 27.10.

GESCHENKE UND DEKO FÜR DIE WEIHNACHTSZEIT
4 mal 2 Stunden, Kosten: CHF 60.–

Kurs 3  Montag, 1. und 2. Kl.:  30.10., 13.11., 27.11., 11.12.
Kurs 4  Montag, 1. und 2. Kl.: 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.

Kurs 5  Mittwoch, ab 3. Kl.: 1.11., 8.11., 15.11., 22.11.
Kurs 6  Freitag, ab 3. Kl.: 3.11., 10.11., 17.11., 24.11

Jeweils 14.00 bis 16.00 Uhr.
Maximal 6 Kinder pro Kurs.

Anmeldung bis 1 Woche vor Beginn.
Bezahlung per Twint oder bar.

RUTH BAIO, GABELRÜTTEWEG 23
TEL. 079 569 89 66
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Der Besuch begann mit einer herzlichen Begrüs -
sung durch den Tagesverantwortlichen, der uns 
einen Überblick über die verschiedenen Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten der Berufsfeuerwehr und 
der Sanitätspolizei Bern gab. Wir erhielten Infor -
ma tionen über die Ausrüstung, die Einsatz fahr zeu -
ge und die Einsatzgebiete. 

Anschliessend wurden wir durch die eindrückliche 
Feuerwache geführt. Dabei wurde auch das Rätsel 
gelöst, was die Feuerwehrleute machen, wenn es 
keinen Einsatz gibt. Jeder Angehörige der Feuer -
wehr übt einen Beruf aus in den eigenen Werkstät -
ten. Das ganze Feuerwehrmaterial inklusive Fahr -
zeuge kann so selbst geprüft, ergänzt und repariert 
werden. Anschliessend besuchten wir die Fahr zeug -
halle und wir betrachteten die Einsatzfahr zeu ge 
aus nächster Nähe. Die Vielfalt der spezialisierten 
Fahrzeuge, darunter Löschfahrzeuge, Rettungs wa -
gen und Drehleitern waren beeindruckend.  

Im letzten Teil unseres Besuchs wurden wir durch 
die Notrufzentrale geführt. Um den laufenden Be -
trieb nicht zu stören, betrachteten wir in die Test -
um gebung der Notrufzentrale. Anhand eines Bei -
spiels konnten wir sehen, was alles passiert, wenn 
ein Hilfesuchender die Notrufnummer wählt. 

Den Abschluss unseres Ausflugs verbrachten wir 
im Alten Tramdepot in Bern. Die rustikale Ein rich -
tung des Restaurants verlieh ihm einen charman-
ten und gemütlichen Charakter. Vertieft in Ge sprä -
chen über das Erlebte genossen wir unser Mittag -
essen. Das Alte Tramdepot ist bekannt für seine 
handwerklich gebrauten Biere und wir konnte nicht 
widerstehen, das hausgemachte Bier zu probie-
ren. Es war köstlich und ergänzte das Essen per-
fekt.  

Unser nächste Vereinsanlass ist am Samstag, 16. 
September 2023 der Bäriswiler Märit . Wir werden 
wieder einen Verpflegungsstand betreiben und 
würden uns sehr freuen, wenn wir sie an unseren 
Stand begrüssen dürften. 

Für Fragen rund um den Feuerwehrverein  
Region Hindelbank  
Präsident: Flavio Siegenthaler 
Tel. 078 923 64 70, 
Mail: siegenthaler.flavio@outlook.com 
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Interessante und lehrreiche Übungen der letzten Monate 

Hin und her und rund herum 
Das Wissen über verschiedene Gelenk ver -
letzungen auffrischen, Bodycheck und die 
Anwendung Beckengurt und Rettungsbrett üben 

Feldübung in Koppigen 
Treffen verschiedener Samaritervereine der 
Region zu einer gemeinsamen Übung mithilfe 
mehrerer Fallbeispiele: 

• Unfall/Sturz einer Person von einer Leiter 

• Unfall von Kindern mit Trotti und Gokart,  
ein Kind bewusstlos 

• Aufdeckung von Fehlern auf dem 
Sanitätsposten 

Übung mit Fraubrunnen 

• Retten einer Person im Wald mit einer 
Beinverletzung durch eine Axt 

• Betreuen einer Person auf einem Reitplatz; 
Vorsicht, der erste Eindruck kann trügen! 
Obwohl es auf den ersten Blick nach einem 
Sturz aussieht, handelt es sich hier um einen 
Notfall infolge eines zu tiefen Blutzucker -
spiegels 

Unsere Einsätze 
Unterstützung von Plus Medical Service am Frauenlauf Bern, Sanitätsdienst Concours Münchringen, 
Schnitter sonntag Kirchberg und Jodlerwanderung Lyssach 

Unsere nächste Übung 
16. Oktober 2023 Sesam öffne dich... 

Kurse 
28. Oktober 2023 BLS-AED-SRC Komplett Kurs (Reanimation) 

4. November 2023 Notfälle bei Kleinkindern 

Besuchen Sie unsere Homepage: www.samariter-hindelbank.ch

Samariterverein

Vereine



Informationsabend 

Regelung der persönlichen Vorsorge 
Ihre Verfügungen für den Ernstfall 

 
Informationen zu Patientenverfügung,  

Vorsorge auf trag, Anordnung für den Todesfall 
und Testa ment 

Mittwoch, 15.11.2023 
19.30 Uhr 

Kirchgemeindehaus Hindelbank 
 

Referentin:  
Stefanie Hauck Pro Senectute Kanton Bern 

Organisiert durch den Samariterverein Region 
Hin del bank mit freundlicher Unterstützung der 

Reformierten Kirchgemeinde Hindelbank 
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Holzbau Wüthrich
Bolligenstrasse 19B
3326 Krauchthal
078 892 61 51
www.howu.ch

Kollekte zur Deckung der Unkosten zu Gunsten der Pro Senectute Kanton Bern
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Fyyre mit deyre mit de Chl Chliiiine
undund Fami Familienlien-Gottesdottesdiensteienste

…für Vfür Vororschschululkikindnderer geegeeigignetnet!

Herzlich laden wir Kinder und Eltern zum Feiern mit 

Musik, Geschichten, Bewegung und Basteln ein 
 

 

Samstag, 16. Sept. 2023   

Samstag, 21. Okt. 2023   

Samstag, 11. Nov. 2023   
 

 

So., 10. Dez. 2023, 17:00 Uhr Kinder-Weihnachtsfeier mit 

der KUW 1. Klasse – anschliessend weihnachtliches Schnouse  
 

Samstag, 13. Jan. 2024    

Samstag, 17. Feb. 2024   

Samstag, 23. Mär. 2024   

Samstag, 27. Apr. 2024   

Samstag, 25. Mai 2024   

Samstag, 22. Jun. 2024 Abschluss - Mit Brätle! 
 

Wir feiern jeweils um 10:00 Uhr in der Kirche Hindelbank  
 

Es freuen sich auf euch: Antoinette Recordon und Pfarrerin Lea 

Brunner und auch einige neue Gesichter      
 

KONTAKT: lea.brunner@ref-hindelbank.ch, 079 682 87 52 

Donnerstag 21.9.2023 19.30 Sofagespräch 
Kirchgemeindehaus Hindelbank

«Rollenbilder in Beziehung, Beruf, Gesellschaft und Politik» 
mit Urs Wettstein und Kathrin Bertschy, Co-Präsidentin Alliance f   

Moderation: Susanna Meyer

Samstag 14.10.2023 20.00 
Kirche Hindelbank 

«Tragik einer Liebe» - Bonhoeffer Musiktheater 
(Samuel Jersak, Deborah Buehlmann, Barbara Baer)

 

Samstag 04.11.2023 19.00 
Kirche Hindelbank 

2. Hindelbanker Preacher-Slam 
«Amor vincit omnia - Liebe besiegt alles» 

Krieggasse 18          Tel. 034 422 40 48         info@logar.ch 

3414 Oberburg         Fax 034 423 09 48         www.logar.ch



KUW–Planung für das Schuljahr 2023/ 2024 

KUW 1. Klasse  
Mittwoch          18.10.2023       18.00–20.00 Uhr       «KUWelcome» Elternabend mit Kindern –  
                                                                                                      Info KUW 1.–4. Klasse 
Mittwoch          15.11.2023        13.30–16.00 Uhr 
Mittwoch          22.11.2023       13.30–16.00 Uhr 
Mittwoch          29.11.2023       13.30–16.00 Uhr 
Mittwoch          06.12.2023      13.30–16.00 Uhr 
Sonntag            10.12.2023       17.00 Uhr                      Kinderweihnachtsfeier mit KUW 1. Kl. und  
                                                                                                      Fyyre mit de Chliine 

KUW 2. Klasse  
Mittwoch          29.05.2024      13.30–16.00 Uhr 
Mittwoch          05.06.2024      13.30–16.00 Uhr 
Mittwoch          12.06.2024      13.30–16.00 Uhr 
Mittwoch          19.06.2024      16.00 –18.30 
                                                          ab 18.30 mit Eltern    Sommerfest / Orientalische «Teilete» –  
                                                                                                      alle bringen etwas mit! 

KUW 3. Klasse  
Mittwoch          28.02.2024     13.30–16.00 Uhr 
Mittwoch          06.03.2024     13.30–16.00 Uhr 
Mittwoch          13.03.2024      13.30–16.00 Uhr 
Mittwoch          20.03.2024      13.30–16.00 Uhr 
Sonntag            24.03.2024      09.30 Uhr                     Familiengottesdienst mit 3. Klasse 

KUW 4. Klasse  
Samstag           02.09.2023     09.45–16.01 Uhr        Ausflug nach Bern 
Sonntag            03.09.2023      ab 10.00 Uhr               Gottesdienstvorbereitung 
Sonntag            03.09.2023      15.00 Uhr                      Familiengottesdienst mit 4. Klasse 

KUW 5. Klasse  
Donnerstag      26.10.2023      19.30–21.00 Uhr        Elternabend – Info KUW 5. – 9. Klasse, anschl. Apéro 
Mittwoch          10.01.2024       13.30–16.00 Uhr         
Mittwoch          17.01.2024       13.30–16.00 Uhr 
Mittwoch          24.01.2024      13.30–16.00 Uhr 
Samstag           20.01.2024      ganzer Tag                    Ausflug nach Fribourg  
                                                                                                    (Bibelmuseum, Gutenbergmuseum) 
Sonntag            28.01.2024      09.30 Uhr                     Familiengottesdienst mit 5. Klasse 

KUW 7. Klasse  
Donnerstag      07.03.2024      19.30–21.00 Uhr        Elternabend – Info KUW Oberstufe, Info Kurzlager 
Freitag                03.05.2024      Ganzer Tag                   Lagertag 
Samstag           04.05.2024      Ganzer Tag                   Lagertag 
Sonntag            05.05.2024      Ganzer Tag                   Lagertag 

KUW 8. Klasse  
Samstag           24.02.2024                                               «Suppentag» mit Ausflug nach Bern 
Sonntag            25.02.2024                                               Gottesdienstvorbereitung und Gottesdienst 
Sonntag            25.02.2024      15.00 Uhr                      Familiengottesdienst / JugendGD mit 8. Klasse 
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Alle sind Willkommen
Zu unserer Zielgruppe gehören Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene im Alter von 6 – 20 Jahren.
Kostenloses Angebot (Ausnahmen möglich)
Teilnahme ohne Anmeldung (Ausnahmen möglich)
Teilnahme jederzeit in allen rekja Fachstellen möglich
Kommen und Gehen jederzeit möglich
Begleitung durch eine Fachperson
Kein familienergänzendes Betreuungsangebot

Fachstelle für kinder- und jugendrelevante Themen
Vielfältiges Treffangebot von Mittwoch bis Freitag
Lokale und regionale Projekte
Jungs- und Moditräff, Projekte sowie Lager
Präventionskurse zu verschiedenen Themen
Begehungen im öffentlichen Raum
Interessensvermittlung durch interdisziplinäre Vernetzung

       Das Angebot der rekja:

Regionale Fachstelle
für offene Kinder- und Jugendarbeit 
Die regionale Fachstelle für offene Kinder- & Jugendarbeit (rekja)
bietet in den Gemeinden Moosseedorf, Urtenen-Schönbühl,
Jegenstorf und Fraubrunnen ein vielfältiges Freizeitangebot für
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6–20
Jahren.
In der Regel ist die rekja von Mittwoch bis Freitag während des
Treffangebots geöffnet. Zusätzlich können die Fachstellen spontan
oder nach Vereinbarung besucht werden.
Die rekja Angebote werden von ausgebildeten Fachpersonen
begleitet, welche auf aktuelle Fragen, Ideen und Themen der
Zielgruppe eingehen sowie diese professionell aufgreifen. Die
Fachpersonen setzten sich mit Anliegen von Kinder, Jugendliche
und jungen Erwachsenen auseinander und nehmen diese und ihr
Umfeld unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, Bildung,
Religion und sozialer Schicht ernst.

zum Spielen, Verweilen, kreativ sein, Freund*innen treffen etc.
um neue Erfahrungen zu sammeln und Erlebnisse zu teilen.
um eigene Ideen einzubringen, zu planen und umzusetzen.
für informelle Beratung zu verschiedenen Themen.

       Die Fachstellen bieten Raum:

Regionale Fachstelle
für offene Kinder- und

Jugendarbeit
www.rekja.ch
info@rekja.ch

 
Sandstrasse 5

3302 Moosseedorf
+41 76 423 61 09
+41 76 456 61 09

 
Solothurnstrasse 44

3322 Urtenen-Schönbühl
+41 76 683 61 09

 
Gruebeweg 4

3303 Jegenstorf
+41 76 801 61 09

 
Zauggenriedstrasse 1

3312 Fraubrunnen
+41 76 576 61 09



PROGRAMM rekja 
Moosseedorf / Urtenen-Schönbühl / Jegenstorf / 
Fraubrunnen 

miTräff 
Jeden Mittwoch von 14.00 – 17.00 Uhr 
Gruebe rekja Jegenstorf am Gruebeweg 4 
Für alle! 

YouthLab 
Jeden Donnerstag von 15.00 – 18.00 Uhr 
Gruebe rekja Jegenstorf am Gruebeweg 4 
Für alle ab der 5. Klasse! 

Kidsträff 
Jeden zweiten Freitag von 15.00 – 17.00 Uhr 
6.10. / 27.10. / 10.11. / 24.11. / 8.12. / 22.12. 
Gruebe rekja Jegenstorf am Gruebeweg 4 
Für alle von der 1. – 4. Klasse 

Jungsabe 
Jeweils am Mittwoch von 17.30 – 20.30 Uhr 

1.11.      Offen für alles in Moosseedorf 

18.10.   Nach Lust & Laune in Urt.-Sbühl 

4.10.     Feuer & Flamme 

29.11.   Gamezone in Jegenstorf 

15.11.    Popcorn & Chill in Fraubrunnen 
Ab der 4. Klasse! 

Modiabe 
Jeweils am Mittwoch von 17.30 – 20.30 Uhr 
15.11.    Turnhallenabend in Moosseedorf 
4.10.     Special Modilager und 29.11.  
               Nach Lust & Laune in Urt.-Sbühl 
18.10.   Special Modilager in Jegenstorf 
01.11.   Backen in Fraubrunnen 
Ab der 4. Klasse! 

«Detektivinnen» Modilager 
9. – 13. Oktober 2023 
Kandersteg 
Ab der 4. Klasse 

Nothelfer Kurs 
3.11. von 18.30 – 21.30 Uhr und  
4.11. von 9.00 – 17.00 Uhr 
rekja Moosseedorf 
Inkl. Mittagessen am 4.11. Kosten 90.– 
Anmeldung bis 20.10. an 
melanie.steinegger@rekja.ch 
Weitere Infos auf www.rekja.ch 

Info: 
Die Angebote der rekja sind für Kinder und Ju gend   -
lich aus allen rekja-Gemeinden Moossee dorf, Ur -
tenen-Schönbühl, Jegenstorf, Frau brun nen und den 
dazugehörigen Anschlussgemeinden.  

Weitere Infos erhältlich in eurer  
rekja-Fachstelle oder auf: 

  insta_rekja       www.rekja.ch         Regio Rekja 
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www.tfo-untereemme.ch 

Austauschtreff Betreuungspersonen 

Einmal im Jahr treffen wir uns zum gemeinsamen 
Austausch, zur Vernetzung der Tagesfamilien in 
den Regionen und um neue Betreuungspersonen 
vorzustellen. 

Dieses Mal trafen sich alle aus der Region und 
Um gebung: Fraubrunnen, Jegenstorf, Schönbühl, 
Bäriswil, Hindelbank, Rüedtligen-Alchenflüh und 
Heimiswil… 

Über das Thema: «Kann Weiterbildung motivie-
ren?» fand der Austausch statt. 

Jede Betreuungsperson, die bei uns angestellt 
ist, hat eine Grundausbildung zur Betreuungs -
person und einen Kleinkinder-Nothelferkurs 
besucht. Zusätzlich ab dem ersten An stellungs -
jahr hat Jede/r min. 3 Std. Weiterbildungs pflicht 
pro Jahr. 

Es ist uns wichtig, dass unsere Betreuungs per -
sonen sich weiterbilden und somit ihre Kompe -
ten zen und ihre Talente ausbauen. 

«Dies war unser Leitspruch: Bildung ist die mäch-
tigste Waffe, die du verwenden kannst, um die 
Welt zu verändern.» Nelson Mandela 

An diesem Abend beschäftigte uns unter anderem 
auch der EQ = die emotionale Intelligenz  die 
Fähigkeit, die eigenen Gefühle und die der An de -
ren zu verstehen. 

«Eine Führungspersönlichkeit (wir nehmen hier ei -
ne BETREUUNGSPERSON) definiert sich nicht zwin-
gend über ihre fachliche Kompetenz, sondern viel-
mehr über ihre Fähigkeit, eigene Emotionen und 
die anderer Menschen wahrzunehmen, auszu-
drücken, zu verstehen und sinnvoll zu handhaben. 

Nicht allein das Vorhandensein von Gefühlen, 
Emo tionen, Stimmungen und Affekten, sondern 
der bewusste Umgang mit ihnen macht eine hohe 
emotionale Intelligenz aus. 

Der EQ ist meist wichtiger als der IQ = Intelligenz -
quo tient. Genau wie der IQ ist die Emotionale In tel -
li genz kein angeborenes Talent, sondern vielmehr 
eine Kombination aus Einzelfähigkeiten, die sich 
allesamt erlernen beziehungsweise fördern las-
sen: Selbstwahrnehmung, Selbstregulierung, Em -
pathie, Motivation und soziale Kompetenz bestim-
men zusammen nach Goleman den Grad der Emo -
tionalen Intelligenz.» 

Der Alltag mit den Tageskindern bringt immer wie-
der viele wertvolle und schöne Momente. Wir sam -
melten positive Punkte, die motivieren, und den 
«Beruf» als Betreuungsperson enorm kostbar ma -
chen. Z.B. die Wertschätzung der Eltern zu spü-
ren, zusammen mit den Kids spielen, lachen und 
«Gsprächle». Diese «Kindergespräche» sind enorm 
vielseitig und zeigen uns eine ganz andere kindli-
che Sicht der Weltanschauung. Auch die Ent wick -

lung der Kinder 
mit zuerleben, das 
freie Spiel und ih -
re Ideen auszupro -
bieren, das haltet 
jung und lebhaft. 
Einfach eine Perle 
im Alltag, die ei -
nem nur Kinder 
schenken können. 

Wenn auch Sie «gluschtig» wurden, ein Teil unse-
res Teams zu werden und in den Beruf «Be treu -
ungs person in Heimarbeit» einzusteigen, dann 
be werben Sie sich bei uns. ODER Sie suchen ei -
nen Betreuungsplatz im kleinen familiären Rah -
men, dann melden Sie sich! 

Infos und Unterlagen unter  
www.tfo-untereemme.ch 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören  
und Grüssen freundlich aus Koppigen 

Ursula Frehner, Vermittlerin TFO 
Judith Jacob, Vermittlerin TFO 
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Insertionspreise

Kosten pro Ausgabe:                                                      Inserat in Ausgabe vom:          ■  15.11.2023 

ganze Seite           Fr. 180.–                                                                                                                 

halbe Seite            Fr.  135.–                                                                                                                 

viertel Seite           Fr.   90.–                                                                                                                      

Für Einheimische und Geschäfte                                        Ganzjahresauftrag                    ■  ja  
mit Sitz in Bäriswil ist das erste Inserat                                                                                      ■  nein 
mit einem Ganzjahresauftrag GRATIS! 

Firma, Name, Adresse: 
  

 

 

Datum:                                                                                               Unterschrift: 

Die Inserat-Bestellung ist bei der Gemeindeverwaltung Bäriswil, Carl-Luca Friedli, Hubelweg 10, 
3323 Bäriswil abzugeben oder per Mail an c.friedli@baeriswil.ch zu schicken.  
Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen unter Tel. 031 850 33 50 gerne zur Verfügung.

1/2 Seite      180 x 121.5 mm 
 
 

1/1 Seite       180 x 253 mm 

1/4 Seite       hoch  85 x 121.5 mm 
                        quer   180 x 60 mm 



Bäriswiler Veranstaltungskalender 2023 
Dorfvereine, Gemeinde und Kommissionen 

September 

16.             Bäriswiler Märit                            Bäriswil                                                        Einwohnergemeinde 
                                                                                                                                                      Bäriswil und Vereine 

Oktober 

4.               Ü-60 Treff                                        Restaurant Brunnen                               Ü-60er 

7.               Schlussschiessen                       Bäriswil                                                        Feldschützen 

12.             Senioren-Spielnachmittag       Restaurant Brunnen                               Gemeinnütziger Verein 

17.             Kranz mit Eukalyptus                 Hindelbank                                                Landfrauenverein 
                                                                                                                                                      Hindelbank 

19.             Gemeinsames Mittagessen     Vista Seniorenzentrum                         Gemeinnütziger Verein 
                                                                              Hindelbank 

21.             Saisonschlussessen                  Restaurant Krone                                     Tennisclub Bäriswil 

21.             Herbstschiessen                          Bäriswil                                                        Feldschützen 

21.             Schlussübung                               Bäriswil                                                        Feuerwehr Region  
                                                                                                                                                      Hindelbank 

27.            Winterjassturnier                         Hindelbank                                                Landfrauenverein  
                                                                                                                                                      Hindelbank 

November 

1.               Ü-60 Treff                                        Restaurant Brunnen                               Ü-60er 

2.               Hauptversammlung                    Kirchgemeindehaus                               Gemeinnütziger Verein 
                                                                              Hindelbank 

11.             Nähen für den guten Zweck    Hindelbank                                                Landfrauenverein  
                                                                                                                                                      Hindelbank


